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BEGRUESSUNG

Andreas Schultz

Es fdllt mir heute die besondere Ehre zu, Ihre Tagung zu er-
6ffnen. Ich freue mich, Ihnen vorerst einmal die besten
Griisse des bernischen Regierungsrates zu iiberbringen. Der
Regierungsrat des Kantons Bern verfolgt Ihre Arbeiten mit
grossem Interesse und wiinscht Ihnen eine recht erfolgreiche
und 1lehrreiche Tagung 2zum aktuellen Thema "JUGEND UND
DELINQUENZ".

In Ihrer Einladung bezeichnen Sie die Feststellung "Die
Jugend von heute ist die Generation der Erwachsenen von
morgen" als scheinbar banal. Auch ich bin der Auffassung,
dass es gilt, gerade daran das prozesshafte Geschehen zu be-
tonen. Nicht Jjeder 1Integrationsprozess junger Menschen
verlduft ohne Probleme, ohne Friktionen und in vdlliger
Uebereinstimmung oder Harmonie mit den jeweils akzeptierten
Werten und Normen. Ein Teil unserer Jugend begeht strafbare
Handlungen. Haben wir also eine kriminelle Jugend, in hohem
Masse Jugendkriminalitdt wund ist deshalb vor allem die
Ahndung der begangenen Straftaten von vorrangiger Bedeutung?
Wohl kaum! Die strafbare Handlung des jungen Menschen muss
als Symptom verstanden werden, sie gibt Anlass zur Unter-
suchung, welche Schwierigkeiten beim Jugendlichen im indi-
viduellen Integrationsprozess vorliegen. Gestdrte Entwick-
lung gilt es zu beheben; nicht "Bewdhrung der Rechtsordnung"
und '"die tatausgleichende oder vergeltende Sanktion" stehen
im Vordergrund (Schultz, Einfiilhrung in den allgemeinen Teil
des Strafrechts, 2. Band, 4. Auflage, Bern, 1982, S. 222).

Das Schweizerische Jugendstrafrecht ist weitgehend dem Ge-
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danken der staatlichen Fiirsorge verpflichtet. Art. 1 unseres
bernischen Jugendrechtspflegegesetzes, welches die Aufgaben
der sechs bernischen Jugendgerichte regelt, hat folgenden
Wortlaut: "Das Ziel der Jugendrechtspflege ist Erziehung und
Flirsorge". Wir dilirfen also festhalten, dass unser Jugend-

strafrecht tdterbezogen und nicht tatbezogen ist.

Das Jugendstrafrecht allein ist aber nur ein Teil einer
modernen Jugendhilfe. Die Jugendhilfe umfasst noch viele
andere, teils freiwillige, teils gesetzliche Massnahmen. Sie
miissen alle auf das Ziel gerichtet sein, die Integration der
jungen Generation in unsere Gesellschaft von heute zu unter-
stiitzen und sicherzustellen. Eine moderne Jugend- und
Familienhilfe verbessert demnach stdndig die Rahmenbe-
dingungen des Zusammenlebens verschiedenster gesellschaft-
licher Gruppen. Sie fordert uns deshalb tagtdglich heraus zu
einer lebendigen und notwendigen Auseinandersetzung iiber die
Jugendpolitik. Ihre Tagung soll kldren helfen, welche Ant-
worten wir auf Fragen der Jugenddelinguenz in der Jugend-
hilfe geben sollen. Sie behandeln damit auch ein jugend-
politisch wichtiges Thema. Ich m&chte Ihnen fiir Thr jugend-
politisches Engagement danken, und Ihnen fiir Thre Arbeit in

Jugendfragen viel Mut und Ausdauer wiinschen.

Andreas Schultz
Fiirsprecher

Vorsteher

Kantonales Jugendamt Bern
Gerechtigkeitsgasse 81

301} Bern



	Begrüssung

